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Anfrage Nussbaum Adrian namens der Mitte-Fraktion über die Ent-

schädigungen strategischer Organe ausgelagerter Einheiten im Kan-

ton Luzern 
 
eröffnet am 30. Januar 2023  
 
 
Vor Weihnachten 2022 wurde in den Medien die Erhöhung der Verwaltungsratsentschädi-
gungen der LUKS AG thematisiert. Der Verwaltungsratspräsident des ausgelagerten Spitals 
wurde im Jahr 2021 gemäss Jahresbericht mit 182’650 Franken entschädigt, was im Ver-
gleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 58 Prozent bedeutet. Formal wird die Entschädigung 
von der Regierung festgelegt.  
 
Wir erlauben uns den vorgenannten Sachverhalt zum Anlass zu nehmen, einige generelle 
Fragen zu stellen betreffend die Prozesse, wie die Entschädigungen der strategischen Or-
gane von ausgelagerten Einheiten beziehungsweise Beteiligungen (wie die LUKS AG, das 
WAS, die Universität Luzern, die LUKB, weitere Verbundräte, die GVL usw.) definiert werden: 
1. Wie sieht der generelle Prozess aus, welcher der Festlegung der Entschädigungen stra-

tegischer Organe von ausgelagerten Einheiten zu Grunde liegt?  
2. Welche rechtlichen Grundlagen sind relevant und kommen zur Anwendung?  
3. Gibt es unterschiedliche Prozesse für unterschiedliche ausgelagerte Einheiten? 
4. Wie haben sich die Entschädigungen in den ausgelagerten Einheiten über die letzten 

Jahre hinweg entwickelt?  
5. Wie wird sichergestellt, dass sich die Entschädigungen von unterschiedlichen ausgela-

gerten Einheiten innerhalb des Kantons Luzern, aber auch mit den übrigen Löhnen des 
Staatspersonals in den entsprechenden Bereichen, in einem vergleichbaren Rahmen be-
wegen? 

6. Findet ein Vergleich von ähnlich gelagerten Entschädigungen mit anderen Kantonen 
statt? Wenn ja, wo bewegt sich der Kanton Luzern im Vergleich? 

7. Die vorgenannten Entschädigungen, aktuell insbesondere jener der Verwaltungsratsent-
schädigung in der LUKS AG, bergen in der öffentlichen Wahrnehmung ein erhebliches 
Risiko beziehungsweise verlangen Erklärungsbedarf. Gibt es seitens der Regierung 
Kommunikationsregeln oder -konzepte bei Änderungen entsprechender Entschädigun-
gen, welche diesem Umstand Rechnung tragen?  

8. Plant die Regierung in naher Zukunft weitere erhebliche Anpassungen von Entschädigun-
gen strategischer Organe von ausgelagerten Einheiten, oder weiss die Regierung von 
geplanten Änderungen, welche allenfalls durch die ausgelagerten Einheiten beim Regie-
rungsrat beantragt werden? 

9. Wie berechnet sich die vorgenannte Entschädigung für den Verwaltungsratspräsidenten 
(VRP) der LUKS AG für das Jahr 2021 (Aufteilung nach Fixum, Sitzungen, Spesen 
usw.)? Wie hoch ist der zeitliche Aufwand des VRP der LUKS AG, und wie hat sich dieser 
im Vergleich zum Vorjahr verändert? 

10. Wie ist die Höhe der genannten Entschädigung mit der Eignerstrategie vereinbar? 
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Anfrage Nussbaum Adrian namens der Mitte-Fraktion über die Entschädigungen strategischer Organe ausgelagerter Einheiten im Kanton Luzern



eröffnet am 30. Januar 2023 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Vor Weihnachten 2022 wurde in den Medien die Erhöhung der Verwaltungsratsentschädigungen der LUKS AG thematisiert. Der Verwaltungsratspräsident des ausgelagerten Spitals wurde im Jahr 2021 gemäss Jahresbericht mit 182’650 Franken entschädigt, was im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 58 Prozent bedeutet. Formal wird die Entschädigung von der Regierung festgelegt. 



Wir erlauben uns den vorgenannten Sachverhalt zum Anlass zu nehmen, einige generelle Fragen zu stellen betreffend die Prozesse, wie die Entschädigungen der strategischen Organe von ausgelagerten Einheiten beziehungsweise Beteiligungen (wie die LUKS AG, das WAS, die Universität Luzern, die LUKB, weitere Verbundräte, die GVL usw.) definiert werden:

1. Wie sieht der generelle Prozess aus, welcher der Festlegung der Entschädigungen strategischer Organe von ausgelagerten Einheiten zu Grunde liegt? 

2. Welche rechtlichen Grundlagen sind relevant und kommen zur Anwendung? 

3. Gibt es unterschiedliche Prozesse für unterschiedliche ausgelagerte Einheiten?

4. Wie haben sich die Entschädigungen in den ausgelagerten Einheiten über die letzten Jahre hinweg entwickelt? 

5. Wie wird sichergestellt, dass sich die Entschädigungen von unterschiedlichen ausgelagerten Einheiten innerhalb des Kantons Luzern, aber auch mit den übrigen Löhnen des Staatspersonals in den entsprechenden Bereichen, in einem vergleichbaren Rahmen bewegen?

6. Findet ein Vergleich von ähnlich gelagerten Entschädigungen mit anderen Kantonen statt? Wenn ja, wo bewegt sich der Kanton Luzern im Vergleich?

7. Die vorgenannten Entschädigungen, aktuell insbesondere jener der Verwaltungsratsentschädigung in der LUKS AG, bergen in der öffentlichen Wahrnehmung ein erhebliches Risiko beziehungsweise verlangen Erklärungsbedarf. Gibt es seitens der Regierung Kommunikationsregeln oder -konzepte bei Änderungen entsprechender Entschädigungen, welche diesem Umstand Rechnung tragen? 

8. Plant die Regierung in naher Zukunft weitere erhebliche Anpassungen von Entschädigungen strategischer Organe von ausgelagerten Einheiten, oder weiss die Regierung von geplanten Änderungen, welche allenfalls durch die ausgelagerten Einheiten beim Regierungsrat beantragt werden?

9. Wie berechnet sich die vorgenannte Entschädigung für den Verwaltungsratspräsidenten (VRP) der LUKS AG für das Jahr 2021 (Aufteilung nach Fixum, Sitzungen, Spesen usw.)? Wie hoch ist der zeitliche Aufwand des VRP der LUKS AG, und wie hat sich dieser im Vergleich zum Vorjahr verändert?

10. Wie ist die Höhe der genannten Entschädigung mit der Eignerstrategie vereinbar?
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